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Anlage 17 zu VV Nr. 6.4 zu § 44 LHO 
Anlage zur EZBau 

  
 

Baufachliche Nebenbestimmungen (NBest-Bau) 
 
Die NBest-Bau ergänzen bei Baumaßnahmen die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung (ANBest-P) oder die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
institutionellen Förderung (ANBest-I). Sie enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 1 Absatz 1 
VwVfGBbg in Verbindung mit § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Sie sind Bestandteil des 
Zuwendungsbescheides, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.  
 
 
1  Vergabe und Ausführung  
 

Die oder der Zuwendungsempfangende hat die zuständige baufachtechnische Prüfstelle rechtzeitig 
über die jeweils vorgesehene Vergabeart, den Baubeginn und die Beendigung der 
Zuwendungsbaumaßnahme zu unterrichten.  
 
Die oder der Zuwendungsempfangende hat anzuwenden:  

 
- bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen den Abschnitt 1 der Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A),  
-  bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen die Verfahrensordnung 

für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-
Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO).  

 
Dabei sind die VV zu § 55 entsprechend anzuwenden.  
 
Verpflichtungen der Zuwendungsempfangenden aufgrund der Stellung als Auftraggebende im Sinne 
des Vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sowie andere 
vergaberechtliche Verpflichtungen bleiben unberührt.  
 
Bei der Durchführung von Zuwendungsbaumaßnahmen ist die Verwendung der Formblätter des 
Vergabe- und Vertragshandbuchs den Zuwendungsempfangenden freigestellt.  
 

2  Bauausführung  
 
2.1 Die Ausführung der Zuwendungsbaumaßnahme muss den der Bewilligung zugrunde liegenden 

Bauunterlagen sowie den technischen und baurechtlichen Vorschriften entsprechen.  
 
2.2  Von den Bauunterlagen darf nur insoweit abgewichen werden, als die Abweichungen nicht erheblich 

sind.  
 

Wenn die Abweichungen zu einer wesentlichen Änderung des Bau- oder Raumprogramms, einer 
wesentlichen Erhöhung der Betriebskosten oder einer wesentlichen Überschreitung der Baukosten 
führen, bedürfen sie vor ihrer Ausführung der Zustimmung durch die Zuwendungsgebenden bezie-
hungsweise die Bewilligungsbehörden (siehe hierzu Nummer 7.4 EZBau). 
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3  Baurechnung  
 
3.1  Die oder der Zuwendungsempfangende muss für jede Zuwendungsbaumaßnahme eine 

Baurechnung führen. Besteht eine Zuwendungsbaumaßnahme aus mehreren Bauobjekten oder 
Bauabschnitten, sind getrennte Baurechnungen zu führen.  

 
3.2  Die Baurechnung besteht aus:  
 
3.2.1  dem Bauausgabebuch/der Beleg- oder der Rechnungsliste (bei Hochbauten nach DIN 276 „Kosten 

im Bauwesen“ gegliedert, bei anderen Bauten nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides) oder dem 
Ausgabeblatt bei Baumaßnahmen der Deutschen Bahn AG.  

 
Werden die Einnahmen und Ausgaben für das geförderte Bauobjekt von anderen Buchungsvorfällen 
getrennt nachgewiesen, entsprechen die Nachweise unmittelbar oder durch ergänzende 
Aufzeichnungen den Inhalts- und Gliederungsansprüchen der DIN 276 und können sie zur Prüfung 
der Baurechnung beigefügt werden, so kann mit Einwilligung der Zuwendungsgebenden 
beziehungsweise der Bewilligungsbehörden von der Führung eines gesonderten Bauausgabebuches 
abgesehen werden.  
 

3.2.2  den prüffähigen und vollständigen Rechnungsbelegen, bezeichnet und systematisch geordnet 
entsprechend Nummer 3.2.1.  

 
Damit die Vergleichbarkeit eindeutig gewährleistet ist, hat die Ausgabengliederung des 
Verwendungsnachweises der Gliederung des Zuwendungsbescheides - auf Grundlage der 
baufachlich geprüften Antragsunterlagen - zu entsprechen.  
 

3.2.3  den Abrechnungszeichnungen und den der tatsächlichen Ausführung entsprechenden Plänen, 
  
3.2.4  den Verträgen über die Leistungen und Lieferungen mit Schriftverkehr,  
 
3.2.5  den bauaufsichtlichen Genehmigungen, den Prüf- und Abnahmebescheinigungen,  
 
3.2.6  dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben über die Bereitstellung der Mittel,  
 
3.2.7  den geprüften, dem Zuwendungsbescheid zugrunde gelegten Bauunterlagen,  
 
3.2.8  der Berechnung der ausgeführten Flächen und des Rauminhalts nach DIN 277 „Grundflächen und 

Rauminhalte im Bauwesen“ (nur bei Hochbauten), gegebenenfalls der Wohnflächenberechnung nach 
Wohnflächenverordnung (WoFlV) (nur bei Wohnungen) und  

 
3.2.9  dem Bautagebuch.  
 
4 Verwendungsnachweis  
 
4.1  Der Verwendungsnachweis ist nach Muster 2 EZBau zu erstellen.  
 

Der Nachweis, wann und in welchen Einzelbeträgen die Bauausgaben geleistet wurden, wird durch 
die Baurechnung beziehungsweise bei Baumaßnahmen der Deutschen Bahn AG durch das 
Ausgabeblatt (Nummer 3 NBest-Bau) geführt.  
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Die Baurechnung beziehungsweise bei Baumaßnahmen der Deutschen Bahn AG das Ausgabeblatt 
ist zur Prüfung bereitzuhalten. Die Baurechnung beziehungsweise bei Baumaßnahmen der Deut-
schen Bahn AG das Ausgabeblatt ist mindestens zehn Jahre nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises beziehungsweise gemäß der Zweckbindungsfrist aufzubewahren. Dem 
Verwendungsnachweis sind nur Ablichtungen des Bauausgabebuches beziehungsweise bei 
Baumaßnahmen der Deutschen Bahn AG des Ausgabeblattes, eine Ausgabengegenüberstellung 
(gemäß Anhang 9 BbgRZBau) und die Berechnung nach Nummer 3.2.8 NBest-Bau beizufügen.  
 

4.2  Werden über Teile einer Zuwendungsbaumaßnahme (zum Beispiel mehrere Bauobjekte oder Bau-
abschnitte) einzelne Verwendungsnachweise geführt, so ist nach Abschluss der Zuwendungsbau-
maßnahme ein zusammengefasster Verwendungsnachweis nach Muster 2 EZBau aufzustellen. 

 
 


